
einteilung in den Betrieben erfolgt nach Anhören der gefeblichen
Betriebsbertretung, wobei die Wochenarbeitszeit an Sonn:
ıbenden um 4 Uhr nacht8 beendet fein nuß.

Holgende Ausnahamen hiervon find zuläffig:
a) Un Wannendfen, Aoweit in vier Schichten gearbeitet wird

und DetriebSwirtfchaltlie Verhältniffe e3 erfordern, Lara
an Sonntagen in Scoicht“Hearbeitet werden. Wo
5ißher an Sonntagen nicht gearbeitet wurde, [ol eS hier-
bei verbleiben; in Ausnahmefällen kann jedoch audh in
diefen Betrieben nach YWndören der gefeßlichen. Betriebs:
bertretfung an. Sonntagen in einer Schicht ‚gearbeitet
werben.

Un Hafenbfen kann die durch Hafenjeben, Kammerfeben
und Jonftige Keparaturarbeiten ausgefallene Arbeit au:
Verlangen des Arbeitgeber8 am Spnntane nachgeholt
werben. ;

allen bei Wannen- oder Hafendfen in der ‚Woche aus
anderen Gründen Schichten au8, {fo können fie auf Ber.
langen des Arbeitgeber8 au Sonntagen nachgeholt werben.

2. Die Arbeit8zeit der Schnelzer regelt fich wie bisber nach
ben beirieblihen Verhältnifen. Sm allgemeinen foll bder
Sejmelger bie Schmelze unter feiner Verantwortung Ddurch-
thren
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3. Die Arbeitszeit der Streder beträgt auSfchließlich der
Baufen 48 Stunden wöchentlich. -

‚4. Die AUrbeit8zeit der Hafenmacher beträgt ausfchlieklich
der Raufen 48 Stunden wöchentlih, Darüber hinaus find,
Toweif nötig, Nebenarbeiten, wie Hafenwechfeln, Kammernfegen,
au berrichten. Dierfür ift die in den Lohntarifen Feitauleaende
Entihäbigung zu zahlen.

5. Die Arbeitszeit der übrigen unter diefen Tarif Tallenden
yacharbeiter beträgt arundfäßlich 48 Stunden wöchentlich. ‚Die
DBetriebsleitung kann nach borherigem Anhören der gefeblichen
DBetriebsvertretung die Ausdehnung bis zu 54 Stunden ver-
lahgen, wenn die betrieblichen Verhältniffe e8 erfordern. Für
bie über 48 Stunden mödentlich binausgehenden Arbeitsftunden
wird ein Bufchlag von 303. bezahlt. Yn Oftern, Pfinalten
und. Weihnachten ruht die Urbeit allgemein bei Wannendfen
48 Stunden, bei „Hafensfen 48 bis 54 Stunden, jedoch mit ‚der
Maßgabe, daß die Arbeit in der Macht zwifhen dem zweiten
und fogen. dritten Heiertag erft zum Zeitpunkt des im Bertrag
bisher üblicher Urbeitzbeginns wieder aufgenommen wird.
Sonftige in. die Woche fallende Teiertage gelten für die Arbeit
an den Defen im Kahmen der gefeBßlichen DBeitimmungen  al8
Wochekarbeitatage.:


